
 1. Der KlassensprecherIn ist die erste und direkte Ansprechperson für die Klasse. Sie 
oder er hat die Aufgabe, die Interessen der Klasse gegenüber anderen Klassen, der SV, 
den Lehrerinnen und Lehrern, der Schulleitung und der Elternvertretung zu vertreten. Er 
/Sie ist wirklich motiviert, für die Rechte seiner Klasse einzustehen und in schwierigen 
Fällen zu vermitteln. Er/Sie organisiert das Klassenleben (Schüler untereinander) und 
trägt zu dessen positiven Gelingen bei. 
2. Er informiert seine Mitschüler in der Klassenlehrerstunde über das Geschehen in der 
SV, trägt Anliegen der SV an die Klasse weiter und befragt diese nach ihrer Meinung zu 
SV Themen oder Aktionen. Gemeinsam mit der Klasse formuliert er Anträge für die Sit-
zungen.  
3. Wird ein neuer KlassensprecherIn gewählt, führt er/sie diese pflichtbewusst in das Amt 
ein. 
4.Er/Sie ist Mitglied der SV und nimmt an deren Sitzungen(ca. 1 Sitzung pro Monat)  teil. 
Entschuldigung für Nichtanwesenheit an diesen Sitzungen kann nur Krankheit oder ein 
dringender Termin sein (normaler Unterricht zählt nicht). Die Entschuldigung muss 
schriftlich bei den Schulsprechern eingereicht werden. Er/Sie ist sich im darüber klaren, 
dass er dadurch Unterricht verpasst und diesen selbstständig nachholt. Darüber hinaus 
ist er/sie bereit sich in Projekten der SV einzubringen und Aufgaben anzunehmen. Er/Sie 
übernimmt bestimmte Dienste innerhalb der SV. 
5. Als Mitglied in der SV setzt er/sie sich auch für die gesamte Schule ein. Für die Schul-
gemeinschaft unternimmt er/sie dasselbe, was er für seine Klasse tut. Allerdings steht für 
ihn/sie die Interessenvertretung der Klasse immer an erster Stelle. 
6. Der KlassensprecherIn wird für 1 Jahr gewählt. Wenn 2/3 der Klasse eine andere Pe-
riodenlänge wünschen, kann die Amtszeit auch verkürzt werden. Es gibt einen ersten 
und einen zweiten Klassensprecher. Nur der erste Klassensprecher kann in der SV ab-
stimmen und wählen. Der zweite Klassensprecher (Stellvertreter ) übt in Abwesenheit 
des ersten diese Aufgabe aus.  
7. Er/Sie übernimmt dieses Amt nicht, weil es angeblich einfach ist und gut auf dem 
Zeugnis aussieht, sondern weil er/sie sich für seine/ihre Klasse in den Schulalltag ein-
bringen will.  Er/Sie wird nach seiner Wahl alles dafür tun, das in ihn gesetzte Vertrauen 
zu rechtfertigen.  
8. Die Klasse kann ihm/ihr jederzeit das Amt entziehen (wenn 1/4 der Klasse einen ent-
sprechenden Antrag stellt und ein Nachfolger mit 2/3 der Stimmen gewählt wird), beson-
ders wenn er die hier genannten Punkte nicht erfüllt. Darüber hinaus stellt die SV auto-
matisch Abwahlanträge an die Klasse, wenn der Klassensprecher zweimal unentschul-
digt bei einer SV Sitzung fehlt. Auch aus anderen Gründen können Abwahlanträge ge-
stellt werden. 
 
Ich, _____________________, werde mich bei meiner Arbeit als Klassensprecher, an 
diesem Leitbild orientieren. 
      ________________________ 
       Ort, Datum, Unterschrift 
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